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Bernhard Berger
Burgstraße 35
85630 Neukirchen
Telefon 08335/38 49 28
Telefax 08335/38 49 29

 Bernhard Berger ( Burgstraße 35 ( 85630 Neukirchen
Arbeitgeber GmbH
Herrn Hartmut Hartmann
Hochstraße 7
81669 München
Neukirchen, 12.01.2011

Entfernung der Abmahnung

Sehr geehrter Herr Hartmann,

hiermit fordere ich Sie auf, die von Ihnen ausgesprochene Abmahnung vom 07.01.2011 unverzüglich aus meiner Personalakte zu entfernen.

Die Abmahnung beruht auf dem folgenden Vorwurf:

Zunächst behaupten Sie, ich hätte an dem mir zugewiesenen Arbeitsplatz an der Maschine "Fließband-Master-500" in grob fahrlässiger Weise einen schwerwiegenden Fehler verursacht. Hierdurch sei die "ganze Produktion" zum Stillstand gekom​men, und dies habe dazu geführt, dass sämtliche Kollegen in meiner Abteilung für 2 Stunden nicht beschäftigt werden konnten. Ferner soll ich den Kollegen Rudolf Rüpel, der mich daraufhin zur Rede gestellt hatte, tätlich angegriffen haben.

Tatsächlich treffen Ihre Behauptungen jedoch nicht zu.

Erstens habe ich die Maschine nicht fehlerhaft bedient. Während meines Arbeitsvorganges muss ich Bauteile vormontieren und die Maschine unter Zeitdruck damit befüllen. Zurzeit des Vorfalls waren die angelieferten Bauteile jedoch fehlerhaft. Dies war aber nicht erkennbar. Aufgrund dieser fehlerhaften Bauteile kam die Ma​schine und somit die ganze Produktion in meiner Abteilung zum Erliegen. Hieran trifft mich aber kein Verschulden. Ferner möchte ich in diesem Zusammenhang fest​halten, dass nicht die "ganze Produktion" zum Erliegen kam. Lediglich in meiner Abteilung konnte für 2 Stunden nicht an der Maschine gearbeitet werden. Bei der von Ihnen gewählten Formulierung entsteht jedoch der Anschein, dass im ganzen Betrieb nicht weitergearbeitet hätte werden können. Schließlich ist es auch schlicht​weg falsch, dass sämtliche Kollegen über 2 Stunden nicht hätten beschäftigt wer​den können. Sie hätten Ihren Angestellten lediglich andere Arbeiten zuweisen müs​sen. Insbesondere habe ich während des Stillstandes Bauteile vormontiert sowie in einer anderen Abteilung mitgeholfen.

Hinsichtlich des Vorwurfs betreffend meinen Kollegen Rudolf Rüpel ist die Abmahnung ebenfalls nicht gerechtfertigt. Herr Rüpel kam auf mich zu und fragte mich, "was ich denn da veranstaltet hätte!" Er sagte, dass er das jetzt "ausbaden" müsse, weil er deshalb heute länger zu arbeiten hätte. Als ich ihm antwortete, dass es nicht meine Schuld sei und er sich nicht aufregen solle, gab er mir eine Ohrfeige. Ich selbst bin gegenüber Herrn Rüpel zu keiner Zeit tätlich geworden.

Die Abmahnung ist somit unzutreffend. Sollten Sie meiner Aufforderung nicht nachkommen, so behalte ich mir die Geltendmachung meines Anspruches auf dem Gerichtswege ausdrücklich vor.

Mit freundlichen Grüßen

Bernhard Berger

Erläuterung:
Im Falle einer unberechtigten Abmahnung können Sie deren Entfernung aus der Personalakte verlangen. Bei der Schilderung des Sachverhaltes sind Sie völlig frei. Sie sollte jedoch sachlich sein und darf sich nur auf diejenigen Punkte beziehen, die Gegenstand der Abmahnung sind.

Eine Abmahnung kann z. B. aus folgenden Gründen ungerechtfertigt sein:

-
Sie geht von unrichtigen Tatsachen aus.

-
Die Tatsachen sind vor Gericht nicht beweisbar.

-
Sie ist unverhältnismäßig, da der zu Grunde liegende Verstoß nur eine Bagatelle ist.

-
Der zu Grunde liegende Sachverhalt liegt schon zu lange zurück, sodass das Recht zur Abmahnung verwirkt ist.

-
Trotz zutreffender Tatsachenfeststellung sind die Grenzen des vertraglichen Rügerechts überschritten, denn die Abmahnung enthält Formulierungen, die nicht zu billigen sind wie Beleidigungen, Ehrverletzungen oder unsachliche Werturteile.
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